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§ 48 GenG
 GenG - Genossenschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Die bei Au,ösung der Genossenschaft vorhandenen und die während der Liquidation eingehenden Gelder werden,

wie folgt, verwendet:

1. 1.Es werden zunächst die Gläubiger der Genossenschaft je nach der Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt und

die zur Deckung noch nicht fälliger Forderungen nöthigen Summen zurückbehalten;

2. 2.aus den verbleibenden Ueberschüssen werden die auf die Geschäftsantheile eingezahlten Beträge an die

Genossenschafter zurückgezahlt. Reicht der Bestand zur vollständigen Deckung nicht aus, so erfolgt die

Vertheilung desselben nach Verhältniß der Höhe der einzelnen Guthaben, wenn in dem Genossenschaftsvertrage

nichts Anderes bestimmt ist;

3. 3.der nach Deckung der Schulden der Genossenschaft, sowie der Geschäftsantheile der Genossenschafter noch

vorhandene Ueberschuß wird, nach den Bestimmungen des Genossenschaftsvertrages über die

Gewinnstvertheilung (§. 5, Abs. 6) unter die Genossenschafter vertheilt.
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